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Artikel 18: Die Europäische Kommission

(1) Die Europäische Kommission wahrt die allgemeinen europäischen Interessen. Sie
trägt für die Anwendung der Bestimmungen der Verfassung sowie der von den
Organen kraft der Verfassung angenommenen Bestimmungen Sorge. Sie erläßt
außerdem delegierte Verordnungen und nimmt Koordinierungs-, Durchführungs-
und Verwaltungsaufgaben nach Maßgabe der von der Verfassung festgelegten
Bestimmungen wahr. Sie gibt Empfehlungen und Stellungnahmen auf den in
dieser Verfassung bezeichneten Gebieten ab und sie entscheidet nach Maßgabe
dieser Verfassung in eigener Zuständigkeit.

(2) Soweit in der Verfassung nichts anderes bestimmt ist, kann ein Rechtsakt der Union
nur auf Vorschlag der Kommission angenommen werden.

(3) Die Kommission besteht aus einem Präsidenten, höchstens vier Vizepräsidenten
und höchstens vierzehn weiteren Mitgliedern. Ihnen können delegierte Mitglieder
der Kommission zur Seite gestellt werden.

(4) Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehrheit ihrer Mitglieder
gefasst.

(5) Die Kommission übt ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit aus. Die Mitglieder der
Kommission dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer
Regierung oder einer anderen Stelle weder anfordern noch entgegennehmen.

Explanation (if any) :
In Abs. 1 wurde im Sinne des Textes zu V Artikel 27 die Erlassung delegierter Verordnungen mit
aufgenommen. Im übrigen soll die EK zumindest jene Rechte behalten, die sie bereits heute hat.

Abs. 3 soll di Möglichkeit bieten, in Artikel 18a dem EK-Präsidenten das Recht einzuräumen, die
Zahl der Kommissare selbst zu bestimmen. Das wird zwar in den nächsten Jahren die Zahl der
Mitgliedstaaten sein, aber nicht unbedingt auf Dauer so bleiben müssen. Da der Präsident der
Kommission vom Europäischen Rat vorgeschlagen und vom Europäischen Parlament gewählt wird
und seine Kommission der Zustimmung des EP bedarf, wird der designierte Präsident die
Sensibilität der Frage der Zahl der Kommissare zu berücksichtigen wissen.



Abs. 4 soll das Beschlussfassungserfordernis auch der Kommission klar regeln, wie dies in den
entsprechenden Artikeln auch für die anderen Organe der EU geregelt ist.


